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[bookmark: _Toc224649713]Allgemeines
Die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV 2.0) verpflichtet öffentliche Stellen zu einer umfassenden und grundsätzlich uneingeschränkten barrierefreien Gestaltung moderner Informations- und Kommunikationstechnik, welche Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar zu machen ist.
Um das Ziel barrierefreier Informations- und Kommunikationstechnik zu erreichen, ergreift die Bundesverwaltung technische Maßnahmen. Dazu zählen beispielsweise das Testing und die an-schließende Optimierung von bereits im Einsatz befindlicher Software und Websites.
Ergänzend dazu sind können die Bedarfsträger mit der vorliegenden Rahmenvereinbarung die Bereitstellung von barrierefreien Dokumenten gewährleisten und damit im Zusammenhang stehende Beratungsleistungen beauftragen.
Folgende Leistungen sind nicht von der Rahmenvereinbarung abgedeckt:
Schulungen und Seminaren zur Anwendung und Erstellung von barrierefreien Dokumenten, 
Anfertigung von Übersetzungen von Teilen oder ganzer Dokumente 
Designleistungen (z.B. Editorial Design) redaktionelle Leistungen (abgedeckt sind jedoch Leistungen, die für die Leistungserbringung unerlässlich sind, z.B. Anpassung der Größe von Grafiken oder Farbgebung von Schriften oder Erstellung von Alternativtexten).
[bookmark: _Toc224649714]Herstellung barrierefreier Dokumente 
Der Auftragnehmer erstellt barrierefreie Dokumente durch Umwandlung bestehender Dokumente (s. dazu unter Ziffer 2.1) oder Neuerstellung von Dokumenten (s. dazu unter Ziffer 2.2). 
Dokumente sind barrierefrei im Sinne der vorliegenden Rahmenvereinbarung, wenn die einschlägigen jeweils aktuellen Rechtsnormen und Standards zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik (insbesondere BITV 2.0, EU-Norm EN 301 549, WCAG 2.1., PDF/UA Standards, Matterhornprotokoll) erfüllt werden, soweit dies technisch möglich ist. 
[bookmark: _Hlk224629105]Die Übertragungswege und Modalitäten der Datenhaltung werden im Einzelabruf vom Bedarfsträger festgelegt. 
[bookmark: _Toc224649715]Umwandlung von Dokumenten
Der Bedarfsträger übermittelt dem Auftragnehmer Dokumente zur Herstellung der Barrierefreiheit in folgenden Ausgabedateiformaten:
Word (doc, docx)
Excel (xls, xlsx)
PowerPoint (ppt, pptx)
PDF (PDF/A, PDF/X, PDF/UA u.a.)   
Der Auftragnehmer wandelt diese in barrierefreie Dokumente um. Der Bedarfsträger legt im Einzelauftrag fest, welches Zieldateiformat (Ausgangsdateiformat oder PDF) jeweils zu erstellen ist. 
Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage des Mustervertrags "Herstellung barrierefreier Dokumente".
Die Leistungen werden pauschal pro umgewandelte Seite in Abhängigkeit von Ausgabe-/Zieldateiformat und Komplexitätsstufe gemäß Preispositionen 1 bis 19 im Preisblatt vergütet. 
Die Einordnung in Komplexitätsstufe erfolgt anhand von Elementen und Formatierungen auf der umzuwandelnden Seite. Diese sind nachfolgend in Abhängigkeit des Ausgangsdateiformats dargestellt (s. xx) 
Nicht alle dieser Elemente und Formatierungen treten zwangsläufig gemeinsam auf einer Seite auf. Enthält eine Seite Elemente und Formatierungen aus mehreren Komplexitätsstufen, so ist die Seite der höchsten einschlägigen Komplexitätsstufe zuzuordnen. 
Ein Dokument kann Seiten unterschiedlicher Komplexitätsstufen enthalten. Der Auftragnehmer stellt in der Leistungsabrechnung für jede umgewandelte Seite dar, welcher Komplexitätsstufe diese zugeordnet wird. 
[bookmark: _Toc224649716]Ausgangsdateiformate Word und PDF
Komplexitätsstufe I
Die Komplexitätsstufe I umfasst einfache Seiten mit einem linearen Aufbau und folgenden Elementen:
Absätze bzw. Satzspiegel in unterschiedlichen Ausrichtungen (Links, Rechts, Zentriert, Blocksatz) mit nur einer Spalte
Überschriften mit diversen Gliederungsebenen
Kopfzeilen und Fußzeilen mit Informationen wie beispielsweise (Fußnoten, Endnoten, Seitenanzahl, Autor, Dokumententitel, Aktuelles Kapitel)
Verzeichnisse (beispielsweise Inhaltsverzeichnisse, Abbildungsverzeichnisse, Literaturverzeichnisse)
Aufzählungen und Nummerierungen mit diversen Gliederungsebenen
Behördenlogo
Komplexitätsstufe II
Die Komplexitätsstufe II umfasst Seiten mit einem hauptsächlich linearen Aufbau und folgenden Elementen: 
Elemente der Komplexitätsstufe I
Tabellen in unterschiedlichen Ausrichtungen (Links, Rechts, Zentriert, Blocksatz) mit mehr als einer Spalte
Alle Arten von Links (Link, Textmarken, Querverweise)
Sprachwechsel
Interaktive Inhalte (Formulare und Unterschriftsfelder)
Komplexitätsstufe III
Die Komplexitätsstufe III charakterisiert Seiten mit einem oft non-linearen[footnoteRef:1] Aufbau, wie gestaltungsintensiven Zeitschriften, Broschüren und Büchern. Sie können enthalten: [1:  Unter einem non-linearen Aufbau wird ein Seitenaufbau verstanden, bei dem die Elemente nebeneinander oder übereinander (nicht nacheinander) platziert sind.] 

Elemente der Komplexitätsstufe I und II
Frei platzierte Elemente und Freistellungen (beispielsweise Infoboxen)
Abbildungen beispielsweise Fotos, Grafiken, Diagramme, Tabellen) mit und ohne Beschriftung
Artefakte
Einsatz der Farbgebung als gestalterisches Element
[bookmark: _Toc224649717][bookmark: _Hlk224635384]Ausgangsdateiformat PowerPoint
Die Komplexitätsstufen entsprechen denen für die Ausgangsdateiformate Word und PDF (Ziffer 2.1.2) mit folgenden Besonderheiten: 
Komplexitätsstufe III umfasst zusätzlich 
Videos, Audiofiles, Animation

[bookmark: _Hlk224635623]Für die Einordung in Komplexitätsstufen und die Vergütung gilt[footnoteRef:2]: [2:  Beispiel: Bei einem Dokument mit 33 Präsentationsfolien, 2 Folienmaster-Folien und 3 Notizenmaster-Folien werden 38 Folien den Komplexitätsstufen wie oben beschrieben zugeordnet. ] 

Masterfolien
In den Masterfolien sind die vorhandenen Elemente in barrierefreie Elemente umzuwandeln. Diese Elemente sind für die Einordnung in die Komplexitätsstufe maßgeblich. Die Vergütung erfolgt je Masterfolie (= Seite i.S.d. Preisblatts). 
Präsentationsfolien
In den Präsentationsfolien sind nur die Präsentationsinhalte in barrierefreie Elemente umzuwandeln. Diese Elemente sind für die Einordnung in die Komplexitätsstufe maßgeblich. Elemente, die bereits in der basierenden Masterfolie vorhanden sind, bleiben unberücksichtigt. Die Vergütung erfolgt je Präsentationsfolie (= Seite i.S.d. Preisblatts). 
Handzettelfolien
Handzettelfolien werden nur dann vergütet, wenn Elemente enthalten sind, die nicht auch in den Master- und Präsentationsfolien vorliegen. Diese zusätzlichen Elemente sind für die Einordnung in die Komplexitätsstufe maßgeblich. Elemente, die bereits in dem basierenden Master- und Präsentationsfolien vorhanden sind, bleiben unberücksichtigt. Die Vergütung erfolgt je Handzettelfolie (= Seite i.S.d. Preisblatts).
Notizfolien
Notizfolien werden nur dann vergütet, wenn Elemente enthalten sind, die nicht auch in den Master- und Präsentationsfolien vorliegen. Diese (zusätzlichen) Elemente sind für die Einordnung in die Komplexitätsstufe maßgeblich. Elemente, die bereits in dem basierenden Master- und Präsentationsfolien vorhanden sind, bleiben unberücksichtigt. Die Vergütung erfolgt je Notizfolie (= Seite i.S.d. Preisblatts).
[bookmark: _Toc224649718][bookmark: _GoBack]Ausgangsdateiformat Excel
Komplexitätsstufe I
Die Komplexitätsstufe I enthält folgende Elemente:
Behördenlogo, 
Tabellenformate,
Rahmenlinien, 
Funktionen,
Formeln.
Komplexitätsstufe II
Die Komplexitätsstufe II enthält folgende Elemente:
Elemente der Komplexitätsstufe I 
Datenverweise und -tools,
Graphen,
Makros,
bedingte Formatierungen,
Bilder,
Layouts und Designs, inkl. Farben.

[bookmark: _Toc224649719]Neuerstellung 
Der Bedarfsträger konkretisiert im Einzelabruf die Anforderungen an die neu zu erstellenden Dokumenten hinsichtlich Zieldateiformat, Art und Ausgestaltung der Formatvorlagen sowie ggf. Layout- und Designvorgaben. Hierzu werden dem Auftragnehmer ggf. Gestaltungshandbücher, Styleguides, Corporate-Design-Handbücher, Sprachleitfäden zur Verfügung gestellt, aus denen diese Vorgaben hervorgehen.
Die Leistungen werden auf Grundlage des Mustervertrags "Herstellung barrierefreier Dokumente" erbracht und aufwandsbezogen gemäß Preispositionen Nr. 20 bis 23 im Preisblatt vergütet. 
[bookmark: _Toc224649720]Beratung zur Barrierefreiheit von Dokumenten
Beratungsleistungen können vor Ort beim Bedarfsträger oder online über eine geeignete Plattform durchgeführt werden. Dabei ist die Wahl der Online- Plattform zwischen Auftragnehmer und Bedarfsträger im Vorfeld einer Veranstaltung abzustimmen.
Beratungsleistungen müssen in deutscher Sprache durchgeführt werden.
Die Rahmenvereinbarung umfasst folgende Beratungsleistungen: 
Analyse der Ist-Situation 
Entwicklung von Leitlinien und Prüfverfahren
Evaluierung und Optimierung bestehender Lösungen
Beratung bei der Auswahl geeigneter Tools und Technologien 

Beratungsleistungen werden auf Grundlage des EVB-IT Dienstvertrags erbracht und aufwandsbezogen gemäß Preisposition 24 vergütet.
[bookmark: _Toc224649721]Anforderungen an das eingesetzte Personal und Unternehmen
Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass Personen, die zur Erfüllung der Einzelaufträge eingesetzt werden, über ausreichend einschlägiges Fachwissen und Erfahrung auf dem Gebiet des Leistungsgegenstands verfügen.
[bookmark: _Toc224649722]Mitwirkungspflichten des Bedarfsträgers
Der Bedarfsträger wird bei der Erbringung der im Einzelabruf festgelegten Leistungen wie folgt mitwirken.
Er wird sicherstellen, dass
alle für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung gestellt werden,
die für die Leistungserbringung erforderlichen Ausgangsdateiformate, sowie falls erforderlich einzelne Bestandteile derer (Texte, Grafiken, Bilder etc.), rechtzeitig und vollständig zur Verfügung gestellt werden,
die zur Leistungserbringung auf seinem Betriebsgelände notwendigen Voraussetzungen, wie insbesondere IT- und Kommunikationsinfrastruktur, angemessene Räumlichkeiten und Bürodienstleistungen geschaffen werden,
die zur Leistungserbringung notwendigen Systemzugänge (User-Kennungen usw.) zur Verfügung gestellt werden.
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